
   

Verein klasse!forschung; ZVR 360026665, Karl-Kapferer Straße 5, 6020 Innsbruck, www.klasse-forschung.at 
Tel.  +43 512 576523 254, E-Mail office@klasse-forschung.at 
Spenden und Mitgliedsbeiträge:  
CEMIT Verein Klasse Forschung, Sparkasse Innsbruck,  IBAN AT48 2050303301575670 , BIC SPIHAT22XXX 

Werden Sie Mitglied im Verein klasse!forschung 

So werden Sie Mitglied 

 Bitte befüllen Sie die Aufnahmeerklärung und senden diese per Post, Fax oder als 

Scan an office@klasse-forschung.at 

 Den jährlichen Mitgliedsbeitrag überweisen Sie bitte an das Vereinskonto 

CEMIT Verein Klasse Forschung, Sparkasse Innsbruck,   

IBAN AT48 2050 3033 0157 5670, BIC SPIHAT22XXX 

 Nach Eingang der Zahlung erhalten Sie als Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft die 

vom Verein unterzeichnete Aufnahmeerklärung per E-Mail. 

 Der Eintritt in den Verein wird mit Zustellung der durch den Verein 

unterzeichneten Aufnahmeerklärung sowie Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrags 

wirksam 

 Die Mitgliedsbeiträge sind jeweils ein Monat nach Aufnahme in den Verein zur 

Zahlung fällig, in den Folgejahren in den ersten zweiten Monaten des 

Vereinsjahres. 

Jährliche Mitgliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder 

Kleinunternehmen          EUR 150.- 

Mittlere und große Unternehmen, Universitäten, Interessensvertretungen:  EUR 300.- 

Privatpersonen:           EUR 20.- 

       

Jährliche Mitgliedsbeiträge für fördernde Mitglieder 

Unternehmen, Universitäten, Interessensvertretungen:     EUR 500.- 

Privatpersonen:           EUR 100.- 

 

Ihre Vorteile als Mitglied 

Als ordentliches Mitglied* im Verein klasse!forschung sind Sie berechtigt, an allen 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu 

beanspruchen. In der jährlich einberufenen ordentlichen Generalversammlung sind Sie 

teilnahme- und stimmberechtigt und können so aktiv am Vereinsgeschehen mitwirken und 

mitbestimmen. 

Als förderndes Mitglied* unterstützen Sie die Vereinstätigkeit vor allem durch die 

mehrjährige Zahlung eines (erhöhten) Mitgliedsbeitrags. Sie sind an der ordentlichen 

Generalversammlung teilnahme-, aber nicht stimmberechtigt. 

Kündigung der Mitgliedschaft 

Der freiwillige Austritt von ordentlichen und fördernden Mitgliedern kann zum 31. 

Dezember jeden Jahres unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist schriftlich 

an den Vorstand erfolgen; erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten 

Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe 

maßgeblich. 

*siehe Vereinsstatuten unter http://www.klasse-forschung.at 
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